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BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Hockeyclub Tübingen e.V. 

Name Vorname

Straße PLZ, Wohnort

Geburtstag Beruf

Telefon [freiwillige Angabe]

E-Mail

Unterschrift [Bei Minderjährigen die eines Erziehungsberechtigten]

Name des Erziehungsberechtigten

E-Mail des Erziehungsberechtigten

Austritt ist nur durch schriftliche Erklärung zum 30.06.und 31.12. des Jahres, unter 
Einhaltung einer vierwöchigen Kündigungsfrist, möglich.

BEITRAG

Beitragsklasse Mitgliederart monatliche Beitragshöhe

 1 Erwachsene über 18 Jahre EUR 20,–

 2 Schüler, Auszubildende, Studenten EUR 15,-

 3 Jugendliche [ 6 – 15 Jahren ] EUR 12,–

 4 Weitere Familienmitglieder bis 21 Jahre 50 % der jeweiligen  
   Beitragsklassen 1–3

 5 Passive Mitglieder EUR 5,–

 6 Kinder bis 5 Jahre EUR 1,50

 7 KinderCard Beitragsfrei

 Weitere Ermäßigungen sind unzulässig. 

SEPA-LASTSCHRIFT-MANDAT

Ich ermächtige den HC Tübingen e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom HC Tübingen e.V. auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
HINWEIS Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Vorname und Name des Kontoinhabers

IBAN

Datum, Ort

Unterschrift

D E
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FAQ Pflichtstunden
Was sind Pflichtstunden? 
Dies sind Stunden, die von jedem Mitglied des Vereins (ab 16 Jahren) geleistet 
werde müssen. In den Stunden werden Tätigkeiten durchgeführt, die dem Verein 
zugute kommen. 

Wer muss Pflichtstunden machen?  
Jedes Mitglied ab 16 Jahren außer Mitglieder des Ausschusses und Trainer. 

Wie viele Pflichtstunden muss ich machen?  
Im Jahr muss jedes aktive Mitglied 15 Pflichtstunden im Zeitraum vom 1. Januar 
bis 31. Dezember leisten. Bei einem Eintritt in den Verein nach dem 1. Juli müssen 
nur 7,5 Pflichtstunden geleistet werden. 

Warum gibt es Pflichtstunden?  
Pflichtstunden helfen uns, die Beitragssätze so gering wie möglich für Euch zu halten. 

Was passiert, wenn ich keine mache?  
Für jede nicht geleistete Pflichtstunden wird ein Betrag in Höhe von 15,– EUR am 
Ende des Zeitraums in Rechnung gestellt.

Wie dokumentiere ich meine Pflichtstunden?  
Zur Abrechnung der Pflichtstunden wird eine Pflichtstunden-Karte geführt  
(siehe Homepage. Auch erhältlich bei Paul Weiler und Timo Bader). Die geleisteten 
Aktivitäten werden in der Karte von euch eingetragen und die Karte wird von dem 
jeweiligen Verantwortlichen (siehe unten) unterschrieben.

Wo kann ich Pflichtstunden leisten?
Was?  Wer unterschreibt?

Anschlagen (Saisoneröffnung) Alle anwesenden Personen aus dem Ausschuss *

Hockeynacht, Sommercamp Jugend Linda Straub, Lorenz Gewert

Hockey-AG in der Grundschule Linda Straub, Lorenz Gewert

Jahnallee Putz Paul Weiler, Moritz Mattke

Weihnachtsfeier Alle anwesenden Personen aus dem Ausschuss *

Zeitnehmer*in bei Spieltagen Paul Weiler

Hallenschlüssel (GSS, PHA) Paul Weiler oder die jeweiligen 
vor Spieltagen abholen Jugendtrainer*innen

Pfeifen von Ligaspielen Caroline Hansen 
(evtl. mit Fahrzeit nach Rücksprache)

Urlaubsvertretung für Trainer*innen Paul Weiler, Linda Straub, Lorenz Gewert 

Weihnachtsmarkt Fritzi Schaal, Paul Weiler, Schichtleitung

Wir freuen uns immer über helfende Hände!

 *   Alex Beck, Lorenz Gewert, Caroline Hansen, Thomas Heck, Bodo Kühnel, Lars Lepik, Moritz Mattke , 
Fritzi Schaal, Ulrike Schmidt, Linda Straub   (Stand 05/2025)

Bis wann muss ich meine Pflichtstundenkarte abgegeben haben? 
Bis 31. Januar des Folgejahres bei Technischen Leiter (aktuell Moritz Mattke) oder  
Stellvertretenden Vorsitzenden. 

Kann ich „zu viele“ Pflichtstunden machen? 
Werden mehr als die festgelegte Anzahl der Pflichtstunden geleistet, so können 
max. 6 Stunden ins Folgejahr übertragen werden

STAND 05/2025
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